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1 Darstellung der Ausgangslage 

1.1 Siedlungsentwicklung nach innen 

Der Eigentümer der Grundstücke GB Neuhausen am Rheinfall Nrn. 247, 903, 

904, 1140 und 1550 (Geviert bestehende Agip Tankstelle) plant am Knoten Klett-

gauerstrasse / Engestrasse eine grössere Neuüberbauung, die vom Gemeinde-

rat im Rahmen der Siedlungsentwicklung nach innen begrüsst wird. Es wurde 

bereits eine Testplanung mit einem anschliessenden Beurteilungsgremium für 

eine Bebauungsidee durchgeführt. Das Baureferat hat sowohl die Testplanung 

als auch die Bebauungsidee begleitet. Im Zuge dieser Planung hat sich gezeigt, 

dass ein Teilstück der Freihaltezone (GB Neuhausen am Rheinfall Nr. 1351) am 

Knoten Klettgauerstrasse / Engestrasse für die Bebauung notwendig ist. Die be-

anspruchte Fläche der Freihaltezone soll nicht zusätzlich eingezont, sondern als 

Abtauschfläche im Geviert in Anspruch genommen werden, um eine städtebau-

lich gute Lösung herbeizuführen. Eine Zonenplanänderung ist hierfür notwendig. 

1.2 Zonenplan 

Der Zonenplan der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall datiert vom 1. September 

1988 (NRB 700.010) und hat die Aufgabe, die zulässige Nutzung des Bodens auf 

dem Gemeindegebiet zu ordnen. Zonenpläne werden in der Regel alle 10 - 15 

Jahre angepasst, um insbesondere die Planbeständigkeit gewährleisten zu kön-

nen. Die Gemeinde hat für den Zonenplan und die Bauordnung eine Gesamtre-

vision der Nutzungsplanung über mehrere Jahre ausgearbeitet. An der Abstim-

mung vom 25. November 2018 hat das Neuhauser Stimmvolk diese Gesamtre-

vision der Nutzungsplanung (Zonenplan und Bauordnung) abgelehnt. Aus die-

sem Grund konnten weder ein neuer Zonenplan noch die Bauordnung zur Ge-

nehmigung gebracht werden. Der Zonenplan (Genehmigung 1988) ist weiterhin 

rechtskräftig. Eine Planbeständigkeit ist aufgrund des Alters ist nicht gegeben.  

1.3 Baulinienplan 

Es liegen Baulinienpläne für das Gemeindegebiet vor, welche die Nutzung des 

Bodens für den Zonenplan insbesondere in Bezug auf die Mindestabstände für 

Bauten und Anlagen von öffentlichen Verkehrs- und Versorgungsanlagen ergän-

zen. Das Gebiet der vorliegenden Teilrevision wird mit dem rechtskräftigen Bau-

linienplan Nr. 15 (Regierungsratsbeschluss vom 24. August 1960) überlagert. 

Die Baulinien basieren auf dem alten Strassenverlauf, der nicht mehr aktuell ist. 

Aus diesem Grund müssen die Baulinien auf die geänderten und heutigen Gege-

benheiten der amtlichen Vermessung angepasst werden, um letztendlich eine 

Bebauung zu ermöglichen und sicherzustellen. 
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1.4 Rechtliche Zuordnung Zonenplan 

Die betreffenden Flächen für die Teilrevision des Zonenplans (Flächenabtausch) 

sind den Grundstücken GB Neuhausen am Rheinfall Nr. 1351 (Freihaltezone) 

sowie den Grundstücken GB Neuhausen am Rheinfall Nrn. 903, 247 und 1550 

(Wohn- und Gewerbezone) zugehörig. 

 

Abbildung 1: 19. Teilrevision Zonenplan, links rechtskräftiger Zonenplan, rechts Antrag Teilrevision 
Zonenplan (Quelle: Bürgin Winzeler Partner AG) 

1.5 Grundstücksinformationen 

1.5.1 Teilstück GB Neuhausen am Rheinfall Nr. 1351 

Das Grundstück GB Neuhausen am Rheinfall Nr. 1351 umfasst den gesamten 

Strassenbereich der Engestrasse. Ein Teilstück davon ist gemäss Zonenplan der 

Freihaltezone (Fh) zugeordnet. Dies ist die betreffende Fläche für den Flächen-

abtausch. Durch den Abtausch wird eine Verkehrsfläche von 74 m2 freigespielt, 

die im Rahmen der Teilrevision Berücksichtigung findet (vgl. Abbildung 1, Zonen-

planänderung). 

GB Nr.: 1351 

Zonenplan (NRB 700.010): 1. September 1988 

Nutzungszone des Nichtbaugebiets: Freihaltezone 

Eigentum: Gemeinde Neuhausen am Rheinfall 

Flächengrösse Abtausch: 341 m2 

Planüberlagerungen: Baulinienplan Nr. 15 

Nutzung: Grünfläche, Trottoir  
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1.5.2 Teilstück GB Neuhausen am Rheinfall Nr. 1140 

GB Nrn.: 247, 903, 1550 

Zonenplan (NRB 700.010): 1. September 1988 

Nutzungszone des Baugebiets: Wohn- und Gewerbezone 

Eigentum: homebay real AG, Frauenfeld 

Flächengrösse Abtausch: 267 m2 

Planüberlagerungen: Baulinienplan Nr. 15 

Nutzung: Grünfläche, Abstellplatz (Tankstelle) 

1.6 Bestand 

Die Freihaltezone umfasst Siedlungsgrün ohne konkreten Nutzen für die Bevöl-

kerung. Die Fläche besteht aus einer extensiv genutzten Wiese mit zwei Jung-

bäumen. Die Bäume haben noch keine hohe siedlungsökologische Wirkung ent-

faltet. Zum anderen besteht eine Teilfläche aus einem Trottoir, das keine stras-

senseitige Verbindung zur inneren Engestrasse aufweist (vgl. Abb. Nr. 2).  

Abbildung 2: Ansicht bestehende Freifläche (Quelle: Google) 

Abbildung 3: Ansicht bestehende Wohn- und Gewerbezone (Quelle: Google) 

Die Fläche der Wohn- und Gewerbezone weist im Bestand kleine Grünstrukturen 

(Hangbereich) sowie eine versiegelte Abstellfläche (Tankstelle) auf (vgl. Abb. 3).  
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2 Darstellung der konkreten Planungsziele und -absichten 

2.1 Ziel 

Die Umsetzung dieser Massnahme findet gestützt auf Basis der Siedlungsent-

wicklungsstrategie gemäss des kommunalen Richtplans der Gemeinde Neuhau-

sen am Rheinfall (Massnahmen Nr. 2.3.2/3) Anwendung. Mit einer Anpassung 

der Baulinien sowie einem Flächenabtausch zwischen der Freihaltezone (GB 

Nr. 1351) und einem Teilstück der Wohn- und Gewerbezone (GB Nrn. 247, 903, 

1550) soll die Grundvoraussetzung für eine Bebauung und den Freiraum günsti-

gere städtebauliche Gesamtsituation hervorgebracht werden.  

2.2 Absichten 

a) Die Anpassung des Baulinienplans und die Teilrevision des Zonenplans 

sind Projekt bezogen und voneinander abhängig. Aus diesem Grund wer-

den die beiden Verfahren zusammen in einem Verfahren abgehandelt 

(Planungsbericht, Auflage, Genehmigung). 

b) Es erfolgt eine Mutation der Grundnutzungen: Umzonung Freihaltezone 

(341 m2), Umzonung Wohn- und Gewerbezone (267 m2), Umzonung Ver-

kehrsfläche, Strassen und Wege (74 m2). 

c) Der Baulinienplan Nr. 15 aus dem Jahr 1960 basiert noch auf dem alten 

Strassenverlauf. Die Baulinien durchschneiden den heutigen Strassenver-

lauf im Knotenbereich an der Klettgauerstrasse / Engestrasse. Die Bauli-

nien müssen an die heutige Situation angepasst werden. 

d) Die beanspruchte Fläche der Freihaltezone soll nicht zusätzlich eingezont, 

sondern als Abtauschfläche im Geviert in Anspruch genommen werden, 

um eine städtebaulich bessere Lösung herbeizuführen. Hierbei wird durch 

den Abtausch die Nutzung der Zonenfläche verbessert. Dadurch wird mehr 

Anordnungsspielraum für eine künftige Bebauung hervorgerufen. 

e) Die Freiraumsituation soll mit dem Flächenabtausch verbessert werden. 

Der bisherige Freiraum soll durch den Abtausch einen Gewinn für die Frei-

raumgestaltung hervorbringen. Der Freiraum kann somit besser von den 

künftigen Bewohnern genutzt werden (Siedlungsqualität). 

f) Das Trottoir an der Engestrasse soll verlängert oder ergänzt werden. Die 

umlaufende Trottoirverbindung soll eine Verbesserung für den Fussgän-

gerverkehr hervorbringen. Diese Fläche wird der Verkehrsfläche im Zo-

nenplan zugeordnet (Mutation Grundnutzung). 

g) Die Sicherstellung, dass die künftige Bebauung dem Flächenabtausch 

Rechnung trägt (Bebauung, Freiraum) soll im Rahmen einer Vereinbarung 

vollzogen werden. Auch wird Grundeigentümer verbindlich sichergestellt, 

dass ein Teilbereich des künftigen Freiraums ökologisch aufgewertet und 

naturnah unterhalten wird. 
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2.3 Bisherige Planungen 

Für das Geviert mit den Grundstücken GB Nrn. 903, 904, 247, 1351 (Freifläche), 

1550 und 1140 (Geviert bestehende Agip Tankstelle) wurden bereits folgende 

Planungen durchgeführt: 

2.3.1 Testplanung (1. März 2018) 

Die Testplanung umfasst eine Volumenstudie mit Varianten und Empfehlungen 

zur Weiterbearbeitung. 

2.3.2 Bebauungsidee (Projektstand 27. Januar 2020) 

In einem nächsten Schritt wurde auf Basis der Testplanung eine Bebauungsidee 

erarbeitet. Die Bebauungsidee wurde in mehreren Sitzungen von einem Gre-

mium beurteilt. Für die Beurteilung der Studien wurde ein Gremium bestehend 

aus Katrin Jaggi (Dipl. Architektin ETH / SIA), Markus Anderegg (Architekt SWB 

/ BEF Dipl. Farbdesigner IACC) und Patrick Altermatt (Landschaftsarchitekt Dipl. 

Ing FH / BSLA), für die Fachbereiche Architektur, Städtebau und Landschaft, ein-

gesetzt. Das Beurteilungsgremium hat eine Best-Variante mit einem Freiraum-

konzept zur vertieften Weiterbearbeitung (Vorprojekt) empfohlen.  

Abbildung 4: Testplanung - Volumenstudien mit Varianten  

Das Vorprojekt soll als Richtprojekt fungieren und die Qualitäten für eine künftige 

Bebauung im Geviert sicherstellen. Die Sicherung der Umsetzung erfolgt insbe-

sondere durch eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde Neuhausen am 

Rheinfall und dem Grundeigentümer (siehe Ziff. 2.2 Bst. g, Planungsbericht). 
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2.4 Änderung Baulinienplan Nr. 15 

Der Baulinienplan Nr. 15 aus dem Jahr 1960 (Regierungsratsbeschluss) basiert 

noch auf dem alten Strassenverlauf. Die Baulinien durchschneiden den heutigen 

Strassenverlauf im Knotenbereich an der Klettgauer- / Engestrasse. Die Bauli-

nien müssen an die heutige Situation angepasst werden. 

Nachstehend ist ein Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Baulinienplan Nr. 15 so-

wie ein Ausschnitt aus der amtlichen Vermessung abgebildet. Die blau hinterleg-

ten Linien im Ausschnitt des Baulinienplans sind die Baulinien.  

Abbildung 5: Baulinienplan Nr. 15, Ausschnitt 

Abbildung 6: Ausschnitt amtliche Vermessung (Quelle GIS Schaffhausen) 

Die Gegenüberstellung der Abbildungen 5 und 6 verdeutlichen, dass der Stras-

senverlauf aus dem Baulinienplan nicht mehr dem heutigen Strassenverlauf ent-

spricht. Aufgrund dessen ist es nachvollziehbar, dass der Baulinienplan den ak-

tuellen Gegebenheiten der amtlichen Vermessung angepasst werden muss. Eine 

anderweitige Änderung der Baulinien erfolgt im Rahmen dieses Verfahrens nicht. 

Somit handelt es sich nur um eine Anpassung der amtlichen Vermessung. 
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3 Darstellung des rechtlichen Rahmens (Gesetzliche Grundlagen) 

3.1 Bund 

Es sind insbesondere folgende gesetzliche Grundlagen für die Teilrevision zu be-

achten. 

 Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700) 

 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) 

 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) 

Nachstehend werden die betreffenden Ziele und Grundsätze der Raumplanung 

aus dem Bundesgesetz über die Raumplanung aufgeführt. Die Ziele besitzen 

Verbindlichkeitscharakter, die insbesondere von den Gemeindebehörden zu be-

achten sind. Die Ziele und Grundsätze bilden auch einen Bestandteil der Interes-

senabwägung. 

RPG Benennung Bedeutung 

Art. 1 Abs. 1 haushälterische Bodennutzung qualitativer und quantitative Betrachtungsweise, 
sparsamer und schonender Umgang mit Boden, 
Konzentrationsprinzip 

Beachtung der Bedürfnisse der Bevölke-
rung 

Mitwirkungsverfahren  

Art. 1 Abs. 2 abis  

 

Siedlungsentwicklung nach innen zu len-
ken unter Berücksichtigung einer ange-
messenen Wohnqualität 

Lenkungsaufgabe; siedlungsökologische Regle-
mentierungen; Schnittstelle zu USG, LSV 

Art. 3 Abs. 2 b Grundsatz, dass Siedlungen, Bauten und 
Anlagen sich in die Landschaft einordnen 

Orts- und Landschaftsbild, Denkmalschutz 

Art. 3 Abs. 3 a angemessene Erschliessung mit dem ÖV Wohnbedürfnisse, Wohnumfeldqualität; Sied-
lungsökologie 

Art. 3 Abs. 3 abis Nutzung von Brachen und ungenügend 
genutzten Flächen in Bauzonen 

Entfaltung Konzentrationsprinzip; Nachverdich-
tung 

Art. 3 Abs. 3 b Schonung vor schädlichen oder lästigen 
Einwirkungen wie Luftverschmutzung, 
Lärm 

Siedlungsökologische Reglementierungen; ins-
besondere Schnittstelle zu USG, LSV 

Art. 3 Abs. 3 c  Schaffung und Erhalt Rad- und Fuss-
wege 

Wohnqualität, Wohnumfeldqualität; Wohnbe-
dürfnisse; Siedlungsökologie/Siedlungsqualität 

Art. 3 Abs. 3 e Siedlungen, viele Grünflächen und 
Bäume enthalten 

Siedlungsökologie, Siedlungsqualität, Erholung, 
Wohnqualität, Wohnumfeldqualität 
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3.1.1 Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV 

Gemäss Art. 47 RPV erstattet die Gemeinde Bericht darüber, wie in den Nut-

zungsplänen insbesondere die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 

und 3 RPG) sowie der kantonale Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigt sind und 

wie sie hierbei den Anforderungen des übrigen Bundesrechts (zum Beispiel Um-

weltschutzgesetzgebung) Rechnung trägt. Mit dem Planungsbericht wird dieser 

Aufgabe nachgekommen. Deswegen stellt der Planungsbericht im Planungspro-

zess ein bedeutendes Grundlagendokument dar. Er ist eine wesentliche Grund-

lage für die Prüfung der Recht- und Zweckmässigkeit einer Vorlage. Er dient der 

Bevölkerung als Informationsinstrument und soll bei der Bearbeitung einer voll-

ständigen und zweckmässigen Planung unterstützen. Im Planungsbericht wird 

die Interessenabwägung dokumentiert. Die Interessenabwägung ist insbeson-

dere eine Argumentationstechnik zur Ausübung des rechtlichen Ermessens und 

ist ein standardisiertes Vorgehen, das eine Option plausibel, nachvollziehbar und 

vertretbar erscheinen lässt.  

3.1.2 Lärmschutzverordnung 

Gemäss LSV vom 15. Dezember 1986 gelten für Strassenverkehrslärm soge-

nannte Belastungsgrenzwerte. Strassen, die an benachbarten Liegenschaften 

Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte (IGW) auslösen, müssen saniert 

werden, sodass – soweit technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich 

tragbar – die IGW eingehalten werden können (Art. 13 LSV). Die betreffenden 

Grundstücke befinden sich in der Empfindlichkeitsstufe 3 (ES III).  

3.2 Kanton 

3.2.1 Baugesetz 

Auf der Ebene des Kantons ist insbesondere das Gesetz über die Raumplanung 

und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen vom 1. Dezember 1997 

(BauG; SHR 700.100) zu beachten. Hierbei sind für die vorliegende Teilrevision 

und die Änderung des Baulinienplans folgende Artikel von Bedeutung: 

BauG Benennung Bedeutung 

Art. 6  Nutzungsplanung Zuständigkeit und Genehmigung 

Art. 11 Verfahren Zonenplan Auflage, Einwendungs- und Rekursverfahren 

Art. 12 Grundsatz und Zweck gestalterisch, ästhetische Gesichtspunkte 

Art. 14, 15 Verfahren Baulinienplan Auflage, Einspracheverfahren 
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3.3 Gemeinde 

Auf Stufe Gemeinde sind der Zonenplan und die Bauordnung sowie der kommu-

nale Richtplan, der die Siedlungsentwicklungsstrategie beinhaltet, massgebend: 

 Zonenplan der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 1. September 

1988 (NRB 700.010) 

 Bauordnung der Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 

1. September 1988 (BauO; NRB 700.100) 

 Kommunaler Richtplan der Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall 

vom 31. August 2021. 

Das Inventar der Baudenkmäler der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall und das 

Naturschutzinventar der Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 

20. Dezember 2016 (NRB 451.101) sind bei dieser Planung nicht betroffen. 

3.3.1 Bauordnung 

Für die Teilrevision sind folgende Artikel der BauO massgebend: 

BauO Benennung Bedeutung 

Art. 1 Abs. 2 Zuständigkeit Mitwirkungsverfahren 

Art. 7 Rechtsmittel Rechtsmittelbelehrung 

Art. 28 Änderung und Ergänzung Zonenplan Zuständigkeit 

Art. 34 ff 

Art. 52 

Wohn- und Gewerbezone 

Freihaltezone 

Inhalte (Art und Mass der Bebauung) 

 

3.3.2 Kommunaler Richtplan 

Der kommunale Richtplan sieht im Rahmen der Siedlungsentwicklungsstrategie 

für das Quartier am Knoten Engestrasse / Klettgauerstrasse mit der Richtplan 

Nummer 2.3.2/3 die Strategie «Umstrukturieren» vor. Folgende Planungsziele 

und Planungsgrundsätze werden hierzu im kommunalen Richtplan formuliert: 

- Lenken der Siedlungsentwicklung nach innen. 

- Sicherstellen und Fördern einer hohen Siedlungs- und Lebensqualität. 

- Bewahren bestehender Qualitäten. 

- Geringes Aufzonen in den Wohngebieten, Konzentration der Erhöhung der 

Ausnützungsziffer in ausgewählten Arealen mit Aufwertungsbedarf und zur 

besseren Auslastung der Infrastruktur (ÖV-Haltestellen, Ortszentrum etc.). 
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3.3.3 Natur- und Denkmalschutz 

Keine Relevanz. 

3.3.4 Verkehr 

Die Grundstücke werden sowohl über die Klettgauerstrasse oder über die Enge-

strasse erschlossen.  

3.3.5 Bodenschutz 

Bei Bodenverschiebungen sind im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens die 

entsprechenden Auflagen zu erfüllen. 

3.3.6 Nichtionisierende Strahlung 

Keine Relevanz. 

3.3.7 Mehrwertabgabe 

Es ist nach der Umzonung zu prüfen, ob eine Abgabe gemäss Art. 1 ff. MAG und 

der MAV zu erheben ist. 

4 Darstellung der Vorgaben der übergeordneten Planung 

4.1 Kantonaler Richtplan (KRP) 

Für die vorliegende Teilrevision des Zonenplans ist das Grundlageninstrument 

der übergeordneten Planung der Richtplan des Kantons (KRP) vom 21. Oktober 

2015.  

Der KRP hält im Kapitel 2-1-1/1 mit der Bezeichnung «Quantitative Festlegung 

des Siedlungsgebiets» auf Stufe Kanton fest, dass das kantonale Siedlungsge-

biet den Bereich beinhaltet, in denen die bauliche Entwicklung im Richtplanhori-

zont (25 Jahre bis 2040) stattfinden kann. Die Grösse des Siedlungsgebiets darf 

ohne Richtplananpassung insgesamt nicht vergrössert werden. 

Ein prioritäres Ziel resultierend aus dem KRP ist eine hochwertige Siedlungsent-

wicklung nach innen. Dieses soll durch die Aktivierung bestehender Potenziale 

für die Innenentwicklung erreicht werden. Im Rahmen der Siedlungsentwicklung 

nach innen werden folgende Planungsgrundsätze im KRP formuliert (Kap.-Nr. 2-

2-1 Siedlungsentwicklung nach innen): 

 Der Kanton und die Gemeinden sorgen für einen haushälterischen Um-

gang mit dem Boden und eine konsequente Siedlungsentwicklung nach 

innen. Diese Innenentwicklung hat Priorität gegenüber Entwicklungen aus-

serhalb des weitgehend überbauten Gebiets. 
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 Neue Flächenansprüche für Wohnen und Arbeiten sind prioritär durch das 

Ausschöpfen vorhandener Innenentwicklungspotenziale und durch die 

bauliche Erneuerung und Entwicklung innerhalb des Siedlungsgebiets zu 

befriedigen.  

 Die Verdichtung erfolgt insbesondere im direkten Umfeld von Haltestellen 

des öffentlichen Verkehrs sowie an mit dem Fuss- und Veloverkehr gut er-

schlossenen Lagen.  

 Die Gemeinden treffen die nötigen planerischen Vorkehrungen, dass in 

den Wohn-, Misch- und Zentrumszonen bis 2040 die unter 2-2-1/2 ausge-

wiesenen Zieldichten erreicht bzw. gehalten werden können. 

Zudem sind konkret für die vorliegende Teilrevision des Zonenplans insbeson-

dere folgende Vorgaben auf Stufe Gemeinde des KRP (Kapitel Siedlung) von 

Bedeutung: 

 2-2-1/3 Erfassung und Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven 

 2-3-2/5 Anforderungen an Umzonungen, 

 2-3-2/7 Erhöhte Wohn-, Grün- und Freiraumqualität. 

5 Darstellung der berührten Interessen und Gewichtung derselben 

5.1 Interessenabwägung 

Die Raumplanung hat eine Ordnung der Besiedelung zu verwirklichen, welche 

der erwünschten Entwicklung der Gemeinde entspricht. Diese Gestaltungsauf-

gabe unterliegt einer Abwägung und Abstimmung der Interessen. Die Planungs-

behörden haben hierbei, die im normativen Recht postulierten Ziele und Grund-

sätze, insbesondere gemäss Art. 1 und 3 des Bundesgesetzes über die Raum-

planung vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700) optimal zu berücksichtigen. 

Zudem sind auch die privaten und öffentlichen Interessen ausserhalb des Raum-

planungsgesetzes zu berücksichtigen (Koordinationsaufgabe), sofern ihnen im 

konkreten Fall räumlich relevante Bedeutung zukommt. In der Raumplanung er-

folgt eine Interessenabwägung in der Regel bei der Erstellung der Sachpläne, 

Richtpläne, Nutzungspläne oder Sondernutzungspläne. 

Gemäss Art. 3 Abs. 1 RPV gliedert sich der Prozess die Interessenabwägung in 

drei Schritte. In einem ersten Schritt werden die Interessen ermittelt, die im kon-

kreten Fall von Bedeutung sind. Im zweiten Schritt werden die Interessen anhand 

ausgewiesener Wertmassstäbe bewertet. Im dritten Schritt erfolgt die Abwägung 

der vorgängigen ermittelten und bewerteten Interessen.  

Für die Bewertung der Interessen wird eine dreistufige Bewertungsskala (Bewer-

tung gut, mittel, schlecht) verwendet. Nachfolgend wird für die Zonenplanände-

rung die Interessenabwägung aufgeführt.   
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Ermittlung der Interessen 
und deren Bewertung 

Erläuterung / Begründung 

Ziel der Raumplanung 
für eine haushälterische 
Bodennutzung. 

Bund 

Art. 1 Abs. 1 Satz 1 RPG 

 

Bewertung: 

gut X 

mittel  

schlecht  
 

Quantitative Betrachtungsweise: Die beanspruchte Fläche der Freihaltezone 

soll nicht zusätzlich eingezont, sondern als Abtauschfläche im Geviert in An-

spruch genommen werden, um eine städtebaulich gute Lösung herbeizufüh-

ren. Dem Grundsatz für einen schonenden und sparsamen Umgang mit dem 

Boden wird Rechnung getragen.  

Qualitative Betrachtungsweise: Der Flächenabtausch bewirkt für die künftige 

Bebauung eine gute räumliche Zuordnung der verschiedenen Nutzungen 

(Wohnen, Nutzung Freiraum). Der Flächenabtausch ist auf Grund der Stras-

senlage für die Neuanordnung einer städtebaulichen Struktur geeignet. Den 

Nutzungsbedürfnissen werden Rechnung getragen (zum Beispiel Erschlies-

sung) 

Konzentrationsprinzip: Mit dem Flächenabtausch kann das Bauland optimal 

genutzt werden. Es ist möglich keine Lückenhafte Bebauung umzusetzen. 

Die Strassenführung kann für die Bebauung optimal genutzt werden: Der Flä-

chenabtausch bringt zum einen mehr Spielraum für eine gute Bebauungs-

struktur. Zum anderen kann der Freiraum besser genutzt werden, da im vor-

liegenden Fall, mit einer zusammenhängenden Freiraumfläche, eine bessere 

Aufenthaltsqualität generiert werden kann.  

Lenkung der Siedlungs-
entwicklung nach innen 
unter Berücksichtigung 
einer angemessenen 
Wohnqualität. 

Bund 

Art. 1 Abs. 2 abis RPG 
Art. 3 Abs. 3 a RPG 
Art. 3 Abs. 3 abis RPG 

Kanton 

Kap.-Nr. 2-2-1 KRP 
Kap.-Nr. 2-3-2/7 KRP 

Gemeinde 

Richtplan Nr. 2.3.2/3 

Bewertung: 

 

 

gut X 

mittel  

schlecht  

Die Gemeinde möchte mit dem Flächenabtausch die Grundvoraussetzung 

für eine gute Bebauungsstruktur im Geviert sicherstellen. Es soll das vorhan-

dene Innenentwicklungspotenzial ausgeschöpft und die bauliche Erneuerung 

und Entwicklung innerhalb des Siedlungsgebiets vollzogen werden. 

Die mit der Zonenplanrevision mögliche Siedlungsinnenentwicklung (bauli-

che Verdichtung) erfolgt im direkten Umfeld der Bushaltestelle (Linie 21) an 

der Klettgauerstrasse. 

Dem Planungsgrundsatz gemäss Kapitel Nr. 2-3-2/7 KRP an eine erhöhte 

Wohnqualität wird mit den Instrumenten im Planungsprozess Folge geleistet. 

Konkret wird der Prozess durch eine Testplanung, dem Variantenstudium 

(Bebauungsideen mit Beurteilung eines Fachgremiums bestehend aus drei 

unabhängigen Experten aus Architektur, Städtebau und Landschaft) sowie 

dem Ausarbeiten eines Quartierplans oder der Vereinbarung gegliedert. 

Die Anpassung der Verkehrsfläche (Strassen und Wege) an der Engestrasse 

soll das Trottoir sicherstellen. 



- 13 - 

 

19. Teilrevision Zonenplan | Gemeinde Neuhausen am Rheinfall 

Erfassung und Mobili-
sierung der inneren Nut-
zungsreserven. 

Kanton 
Kap.-Nr. 2-2-1/3 

Bewertung: 

 

 

gut X 

mittel  

schlecht  

Die Gemeinde hat im Rahmen einer Testplanung das Geviert (Grundstücke 

GB Nrn. 903, 904, 247, 1351 [Freifläche], 1550 und 1140) für das vorhan-

dene Innenentwicklungspotenzial abgeprüft. Durch die weiteren zum Einsatz 

kommenden Planungsinstrumente respektive Verfahrensschritte (wie Be-

bauungsidee, Einsatz eines Beurteilungsgremiums, gegebenenfalls Quar-

tierplan oder der Vereinbarung mit dem Grundeigentümer) trifft die Gemeinde 

geeignete Massnahmen zur besseren Nutzung der Fläche (zum Beispiel 

Freiraum, Erschliessung, bauliche Dichte). 

Grundsatz, dass Sied-
lungen, Bauten und An-
lagen sich in die Land-
schaft einordnen (Orts-
bild). 

Bund 

Art. 3 Abs. 2 b RPG 

Kanton 

Kap.-Nr. 2-2-2 KRP 

Bewertung: 

 

 

gut X 

mittel  

schlecht  

Bereits wurden für eine künftige Siedlungsinnenentwicklung auf dem Geviert 

mit den Grundstücken GB Nrn. 903, 904, 247, 1351 (Freifläche), 1550 und 

1140 (Geviert bestehende Agip Tankstelle) eine Testplanung und ein Vari-

antenstudium durchgeführt. 

Die «Best-Variante» wurde vom Beurteilungsgremium auch in Bezug auf das 

Ortsbild (harmonische Einfügen in das Orts- und Landschaftsbild) bewertet. 

Die städtebauliche Struktur des Gevierts, die Setzung der Baukörper, sowie 

die Linienführung an der Strasse oder die Höhenentwicklung wurden hierbei 

berücksichtigt. 

Die Qualitäten sollen im Bauprojekt umgesetzt werden. Für eine komplette 

Überbauung des Gevierts auf Grundlage der «Best-Variante» muss ein 

Quartierplan erstellt werden, um von der höheren Ausnutzung Gebrauch zu 

machen. 

Grundsatz für die Schaf-
fung und den Erhalt von 
Rad und Fusswegen. 

Bund 

Art. 3 Abs. 3 c 

Bewertung: 

 

 

gut X 

mittel  

schlecht  

Das bestehende Trottoir soll mit der Teilrevision erhalten und ausgedehnt 

werden. Dadurch wird die Fussgängerverbindung am Knoten Engestrasse 

verbessert und gesichert. 

Das Trottoir wird im Zonenplan der Verkehrsfläche zugeordnet. Es handelt 

sich hierbei um eine geringfügige Anpassung mit einer Fläche von 74 m2. 
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Grundsatz, dass Sied-
lungen viele Grünflä-
chen und Bäume enthal-
ten sollen. 

Bund 

Art. 3 Abs. 3 e RPG 

Kanton 

Kap.-Nr. 2-2-2 KRP 

Bewertung: 

 

 

gut X 

mittel  

schlecht  

Der Abtausch der Fläche soll für die künftige Bebauung und Freiraumgestal-

tung einen Gewinn bringen. Einerseits soll die Nutzung des Freiraums, an-

dererseits soll die Aufenthaltsqualität (abseits des Strassenraums) verbes-

sert werden. 

Die Qualität der Freiraumgestaltung basiert auf einem Freiraumkonzept. Das 

Freiraumkonzept wurde im Rahmen der Bebauungsstudie von einer Land-

schaftsarchitektin erstellt, vom Beurteilungsgremium bewertet und für die 

vertiefte Weiterbearbeitung (Vorprojekt) empfohlen. 

Zum einen wird mit der Umsetzung des Freiraumkonzepts die Wohn-, Grün- 

und Freiraumqualität erhöht. Zum anderen werden im Rahmen des Freiraum-

konzepts siedlungsökologische und siedlungsmikroklimatische Gesichts-

punkte berücksichtigt, die mit der Umsetzung des Konzepts Wirkung entfal-

ten.  

Wohngebiete vor schäd-
lichen oder lästigen Ein-
wirkungen schonen. 

Bund 

Art. 3 Abs. 3 b RPG 

Bewertung: 

 

 

gut X 

mittel  

schlecht  

Die Grundstücke sind der Empfindlichkeitsstufe 3 (ES III) zugewiesen. Für 

die Gemeindestrassen wurde ein Lärmkataster erstellt (Lärmsanierung Ge-

meindestrassen Neuhausen am Rheinfall, 31. März 2016). Im Rahmen des-

sen liegt für die Engestrasse ein Lärmsanierungsbericht vor. Die Engestrasse 

ist bereits heute als Zone Tempo 30 signalisiert. Eine zusätzliche Geschwin-

digkeitsreduktion ist nicht möglich. An der Engestrasse liegen im Sanierungs-

horizont 2035 auch ohne Massnahmen keine Liegenschaften mit Überschrei-

tungen der Alarmwerte vor. Jedoch wurde bei der Erstellung des Lärmsanie-

rungsberichts die Massnahme für einen lärmarmen Belag nicht berücksichtigt 

(Öffnung Galgenbucktunnel). Aus diesem Grund ist die zentrale Massnahme 

für die Sanierung der Engestrasse gemäss Lärmsanierungsbericht ein lärm-

armer Belag vorgesehen. An der Engestrasse ist jedoch durch die Inbetrieb-

nahme des Galgenbucktunnels eine Neubeurteilung vorzunehmen, um ins-

besondere den Einbau eines lärmarmen Belags zu prüfen. Zum heutigen 

Zeitpunkt ist unklar, wann ein Belagsersatz an der Engestrasse erfolgen 

muss. Dieser ist abhängig vom Zeitpunkt der Erneuerung der Werkleitungen 

sowie der Umsetzung der flankierenden Massnahmen (ab 2024). 

Bei den Lärmdaten für den Tag liegen die Immissionsgrenzwerte (IGW Tag) 

der ES III unter 65 dBA. Bei den Lärmdaten für die Nacht liegen die Immissi-

onsgrenzwerte (IGW Nacht) der ES III unter respektive bis 55 dBA (vgl. Lärm-

messung soundtherm GmbH, Anhang Nr. 3).  
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Einwendung der 
Bevölkerung 

Bund 

Art. 4 Abs. 2 RPG 

Kanton 

Art. 11 Abs. 2 BauG 

 

Bewertung: 

 

 

gut X 

mittel  

schlecht  

Teilrevision Zonenplan 

Die öffentliche Auflage erfolgte mit Ausschreibung im Amtsblatt vom 

27. November 2020 (öffentliche Auflage vom 27. November bis 28. Dezem-

ber 2020). Es gingen keine Einwendungen beim Gemeinderat ein.  

Aufgrund von Planänderungen wurden die betreffenden Grundeigentümer 

über die Änderungen orientiert. Gegen die Änderungen liegen von den be-

treffenden Grundeigentümern keine Einwände vor.  

Änderung Baulinienplan 

Die öffentliche Auflage erfolgte mit Ausschreibung im Amtsblatt vom 27. No-

vember 2020 (öffentliche Auflage vom 27. bis 17. Dezember 2020). Es gin-

gen keine Einsprachen beim Gemeinderat ein. 

Es wurden weder Einwendungen noch Einsprachen im Rahmen des gekop-

pelten Verfahrens hervorgebracht.  

6 Aufzählung der in Betracht kommenden Lösungen 

A) Nullvariante 

Es erfolgt keine Teilrevision des Zonenplans. 

B) Teilrevision 

Es erfolgt eine Teilrevision mit einem Flächenabtausch zwischen der Freihalte-

zone und der Wohn- und Gewerbezone. 

7 Abwägung der relevanten Interessen und Alternativen 

Der Flächenabtausch stellt eine Vereinbarkeit mit der Nutzungsplanung dar. Die 

ermittelten Interessen und deren Bewertung haben dies aufgezeigt.  

Die Ziele und Grundsätze aus der übergeordneten Planung (RPG, KRP) können 

Folge geleistet werden. 

Es werden keine öffentlichen Interessen negativ berührt. 

Die Gemeinde kann mit der Teilrevision den Weg ebnen, damit eine nachhaltige 

Siedlungsentwicklung nach innen zur Umsetzung gelangt. Mittels städtebauli-

chem Vertrag und/oder einem Quartierplan werden in den darauffolgenden Pla-

nungsprozessen erhöhte Qualitätsansprüche betreffend Freiraum, Erschliessung 

und Architektur sowie Siedlungsökologie gesichert.  
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8 Verfahren und Mitwirkung 

Gemeinderat (1. Lesung) 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26. November 2019 die 19. Teilrevi-

sion des Zonenplans zuhanden der Vorprüfung verabschiedet. Bestandteil der 

Teilrevision waren auch Zonenplanänderungen an der Schaffhauserstrasse so-

wie der Badischen Bahnhofstrasse (vgl. Anhang Nr. 1, GR Protokoll vom 26. No-

vember 2029). 

Kantonale Vorprüfung 

Das Planungs- und Naturschutzamt stellt mit Vorprüfungsbericht vom 18. Mai 

2020 eine Genehmigung für die Zonenplanänderung an der Klettgauerstrasse / 

Engestrasse in Aussicht. Für die Voraussetzung einer Genehmigung muss je-

doch die Teilrevision im Rahmen eines kombinierten Verfahrens mit der Ände-

rung des Baulinienplans Nr. 15 erfolgen. Für die weiteren Zonenplanänderungen 

hat das Planungs- und Naturschutzamt im Rahmen der 19. Teilrevision des Zo-

nenplans keine Genehmigung in Aussicht gestellt (vgl. Anhang Nr. 2, Vorprü-

fungsbericht Planungs- und Naturschutzamt vom 18. Mai 2020, S. 7, Ziff. 4). 

Gemeinderat (1. Lesung, Fortsetzung) 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 21. Juli 2020 die Zonenplanände-

rungen an der Schaffhauserstrasse sowie an der Badischen Bahnhofstrasse aus 

der 19. Teilrevision des Zonenplans herausgenommen und die Zonenplanände-

rung an der Klettgauerstrasse / Engestrasse bestätigt und im Rahmen eines kom-

binierten Verfahrens mit einer Änderung der Baulinienplans Nr. 15 beschlossen 

(vgl. Anhang Nr. 1, GR Protokoll vom 21. Juli 2020). 

Öffentliche Auflage (Einwendungsverfahren Zonenplanänderung) 

Die öffentliche Auflage erfolgte mit Ausschreibung im Amtsblatt vom 27. Novem-

ber 2020 (Amtsblatt Nr. 48, öffentliche Auflage vom 27. November bis 28. De-

zember 2020). Es gingen keine Einwendungen beim Gemeinderat ein. 

Im Rahmen des Einwendungsverfahrens hat sich herausgestellt, dass der ge-

plante Tiefgaragenstandort des geplanten Bauprojekts nicht mit dem Flächenab-

tausch der Freihaltezone im Einklang steht. Aufgrund dessen wurde für die Frei-

haltezone ein neuer Standort im Projektperimeter definiert, welcher die Zonen-

konformität für eine Freihaltezone gewährleistet und einen Mehrwert für die Ge-

meinde Neuhausen am Rheinfall darstellt. Dieser Sachverhalt wurde dem Pla-

nungs- und Naturschutzamt in einer Besprechung vom 28. Mai 2021 zwischen 

dem Planungsreferat und dem Planungs- und Naturschutzamt kommuniziert, um 
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abzuklären, wie das Verfahren weitergeführt werden kann. Das Planungs- und 

Naturschutzamt teilte mit E-Mail vom 2. August 2021 mit, dass eine erneute öf-

fentliche Auflage aufgrund der Änderungen nicht notwendig ist, wenn die Ände-

rungen den betroffenen Grundeigentümern mitgeteilt werden und diese keine 

Einwände hervorbringen respektive diese damit einverstanden sind. Den Direk-

tanstössern wurden die Änderungen (betroffene Grundeigentümer) mit Schrei-

ben vom 25. August 2021 mitgeteilt und diese zur freigestellten Stellungnahme 

eingeladen. Mit Schreiben vom 28. September 2021 und 2. September 2021 ha-

ben zwei Grundeigentümer zu den Änderungen Einwände hervorgebracht. Das 

Planungsreferat hat daraufhin mit den betreffenden Grundeigentümern eine Be-

sprechung am 6. Oktober 2021 und am 8. November 2021 abgehalten, um die 

Änderungen nachvollziehbar darzulegen und die Ziele und Absichten der Planun-

gen aufzuzeigen. Die Grundeigentümer zeigten in der Besprechung ihr Einver-

ständnis und bestätigten dies schriftlich dem Planungsreferat. 

Öffentliche Auflage (Einspracheverfahren Baulinienplanänderung) 

Die öffentliche Auflage erfolgte mit Ausschreibung im Amtsblatt vom 27. Novem-

ber 2020 (Amtsblatt Nr. 48, öffentliche Auflage vom 27. bis 17. Dezember 2020). 

Es gingen keine Einsprachen beim Gemeinderat ein. 

Einwohnerrat 

Beratung und Beschluss Einwohnerrat folgt nach. 

Öffentliche Auflage (Rekursverfahren) 

In Nachachtung von Art. 11 Abs. 3 des Gesetzes über die Raumplanung und das 

öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen vom 1. Dezember 1997 (SHR 700. 

100) wird die Zonenplanänderung im Amtsblatt für das Rekursverfahren ausge-

schrieben. Wer von der Zonenplanänderung berührt ist und ein schutzwürdiges 

Interesse daran dartut, kann innert der Auflagefrist schriftlich Rekurs beim Regie-

rungsrat des Kantons Schaffhausen erheben. Die Rekursschrift muss einen An-

trag und seine Begründung enthalten und ist zu unterzeichnen (vgl. Art. 16 ff. des 

Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 20. September 

1997; SHR 172.200). 

Genehmigung Baudepartement und Regierungsrat 

Das Baudepartement kann die Änderung des Baulinienplans genehmigen. Der 

Regierungsrat kann die Änderung des Zonenplans genehmigen. 
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9 Planerische Gesamtsituation 

Umsetzung Gefahrenkarte 

Die Erarbeitung der Gefahrenkarte ist abgeschlossen und wurde zum Ende des 

Jahres 2020 angepasst. Die Umsetzung soll im Rahmen der Gesamtrevision der 

Nutzungsplanung erfolgen.  

Kommunaler Strassenrichtplan 

Der Strassenrichtplan wird mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung erstellt. 

Vor der Umsetzung der flankierenden Massnahmen Galgenbucktunnel sind auch 

einige Strassen noch nicht in ihrer Funktion definitiv bestimmt (zum Beispiel En-

gestrasse, Knoten Kreuzstrasse). Die Planungsarbeiten werden derzeit mit dem 

Kanton und der Stadt Schaffhausen durchgeführt. Die Revision des kommunalen 

Strassenrichtplans wird 2022 bis 2023 angegangen. 

Geodaten im Planungsbereich 

Die Digitalisierung der Geodaten betreffend die Quartierpläne wurde durchge-

führt. Die Digitalisierung der Baulinienpläne soll 2022 erfolgen. 

Gesamtrevision Nutzungsplanung 

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung wird nach dem Negativentscheid vom 

25. November 2018 überarbeitet. Vorgängig wurde der kommunale Richtplan er-

stellt. Der kommunale Richtplan fungiert als strategisches Planungsinstrument 

und integriert die Siedlungsentwicklungsstrategie der Gemeinde gemäss Fest-

setzung 2-3-1-/1 des KRP. Bestandteil der Siedlungsentwicklungsstrategie sind 

insbesondere Ziele und Massnahmen für die Gesamtrevision der Nutzungspla-

nung. Die Planungsarbeiten für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung haben 

im Oktober 2021 begonnen. 

Umsetzung der IVHB 

Die Umsetzung der IVHB soll mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung er-

folgen, die voraussichtlich Ende 2023 zur Abstimmung gelangt. 
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Anhang Nr. 1 

Gemeinderatsprotokolle 

19. Teilrevision Zonenplan 

A. Gemeinderatsprotokoll vom 26. November 2019 

B. Gemeinderatsprotokoll vom 21. Juli 2020 

C. Gemeinderatsprotokoll vom 24. November 2020  

D. Gemeinderatsprotokoll vom 11. Januar 2022 

Anhang Nr. 2 

Vorprüfungsbericht 19. Teilrevision Zonenplan 

18. Mai 2020 

Planungs- und Naturschutzamt 

 

Anhang Nr. 3 

Lärmmessung soundtherm GmbH 



Gemeinderat Neuhausen am Rheinfall
Protokollauszug vom 26. November 2019

Sitzung Nr. 54

Betrifft: Planungsreferat / Nutzungsplanung;
19. Teilrevision des Zonenplans
1. Lesung

1. Am 25. November 2018 hat das Neuhauser Stimmvolk die Totalrevision Nutz-

ungsplanung (Zonenplan und Bauordnung) abgelehnt. Bestandteil der Totalrevision der

Nutzungsplanung waren auch die vorliegende Einzonung der Grundstücke GB Nrn. 720,

1479, 1499 von der Freihalte- in die Wohnzone 4 (W4). Angestossen hat die Wiederauf-

nähme dieser Umzonungen die CS Home AG zusammen mit der Pensionskasse Schaff-

hausen mit Schreiben vom 24. Juni 2019.

2. Am Knoten Klettgauer-/Engestrasse hat die Novaron Architekten AG für die

Grundstücke GB Nrn. 247, 904 und 1140 (GeviertAgip.Tankstelle) eine Testplanung durch-

geführt, die das Planungsreferat zusammen mit einem Beurteilungsgremium begleitet hat.

Im Zuge dieser Planung hat sich gezeigt, dass ein Teilstück der Freihaltezone am Knoten

Klettgauer-/Engestrasse für die Bebauung notwendig ist. Die Freihaltezone soll nicht nur

eingezont, sondern als Abtauschfläche im Geviert in Anspruch genommen werden, um eine

städtebaulich gute Lösung herbeizuführen. Um eine Verbesserung der Strassensituation zu

ermöglichen, wird die Einzonung so ausgestaltet, dass bei einer künftigen Bebauung die

Weiterführung des Trottoirs an der Engestrasse möglich ist.

3. Das (deutsche) Bundeseisenbahnvermögen hat für das Empfangsgebäude Neu-

hausen Badischer Bahnhof keine weitere Verwendung und hat sich vom Bundesamt für

Verkehr sowie vom Kanton Schaffhausen die Zustimmung für die Herauslösung der Fläche

für das Empfangsgebäude eingeholt. Um dieses veräussern zu können, ist eine Umzonung

von GB Nr. 3528 von Bahnareal in eine Wohn- und Gewerbezone sinnvoll.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die 19. Teilrevision des Zonenplans wird in 1. Lesung zuhanden der Vorprüfung
verabschiedet.
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2. Das Planungsreferat wird beauftragt, die Vorprüfung gemäss Art. 6 Abs. 2 des Ge-
setzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhau-
senvom 1. Dezember 1997 (SHR 700.100) durch das Baudepartement des Kantons
Schaffhausen einzuleiten.

3. Mitteilung an:

Leiter Hochbau Patrick de Quervain
Sachbearbeiter Raumplanung Thomas Felzmann (Akten)
Renato Crescenti, CS Hörne AG, Vogelherdweg 4, 9410 Heiden
Andre Fröhlich, Novaron Architekten AG, Dennlerstrasse 4, 8048 Zürich
Wolfgang Wenk, Bundeseisenbahnvermögen, Schwarzwaldallee 200, 4016
Basel

NAMENS DES GEMEINDERATES:
Der Präsident: Die Schreiberin:

^—-^-^—^^-



Gemeinderat Neuhausen am Rheinfall
Protokollauszug vom 21. Juli 2020

Sitzung Nr. 33

Betrifft: Planungsreferat;
19. Teilrevision des Zonenplans
1. Lesung (Fortsetzung)

1. Am 25. November 2018 hat das Neuhauser Stimmvolk die Totalrevision Nutz-

ungsplanung (Zonenplan und Bauordnung) abgelehnt. Bestandteil der Totalrevision der

Nutzungsplanung waren auch die vorliegende Einzonung der Grundstücke GB Nrn. 720,

1479, 1499 von der Freihalte- in die Wohnzone 4 (W4). Angestossen hat die Wiederauf-

nähme dieser Umzonungen die CS Hörne AG zusammen mit der Pensionskasse Schaff-

hausen mit Schreiben vom 24. Juni 2019.

2. Am Knoten Klettgauer-YEngestrasse hat die Novaron Architekten AG für die

Grundstücke GB Nrn. 247, 904 und 1140 (GeviertAgip Tankstelle) eine Testplanung durch-

geführt, die das Planungsreferat zusammen mit einem Beurteilungsgremium begleitet hat.

Im Zuge dieser Planung hat sich gezeigt, dass ein Teilstück der Freihaltezone am Knoten

Klettgauer-/Engestrasse für die Bebauung notwendig ist. Die Freihaltezone soll nicht nur

eingezont, sondern als Abtauschfläche im Geviert in Anspruch genommen werden, um eine

städtebaulich gute Lösung herbeizuführen. Um eine Verbesserung der Strassensituation zu

ermöglichen, wird die Einzonung so ausgestaltet, dass bei einer künftigen Bebauung die

Weiterführung des Trottoirs an der Engestrasse möglich ist.

3. Das (deutsche) Bundeseisenbahnvermögen hat für das Empfangsgebäude Neu-

hausen Badischer Bahnhof keine weitere Verwendung und hat sich vom Bundesamt für

Verkehr sowie vom Kanton Schaffhausen die Zustimmung für die Herauslösung der Fläche

für das Empfangsgebäude eingeholt. Um dieses veräussern zu können, ist eine Umzonung

von GB Nr. 3528 von Bahnareal in eine Wohn- und Gewerbezone sinnvoll.

4. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 26. November 2019 wurde das Planungsreferat

beauftragt, die Vorprüfung gemäss Art. 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Raumplanung und

das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen vom 1. Dezember 1997 (SHR 700.100)

durch das Baudepartement des Kantons Schaffhausen einzuleiten. Die Unterlagen wurden

dem Planungs- und Naturschutzamt mit Schreiben vom 29. November 2019 eingereicht.
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Am 18. Mai 2020 wurde dem Gemeinderat die Vorprüfung der 19. Teilrevision des Zonen-

plans vom Planungs- und Naturschutzamt zugestellt. Gemäss dieser Vorprüfung erweist

sich die Teilrevision an der Badischen Bahnhofstrasse sowie an der Schaffhauserstrasse

derzeit als nicht bewilligungsfähig. Hauptgrund ist die noch nicht genehmigte Siedlungsent-

wicklungsstrategie der Gemeinde (vgl. Vorprüfungsbericht 19. Teilrevision Zonenplan vom

18. Mai 2020, S. 7, Ziff. 4).

Für die Zonenplanänderungen an der Klettgauer-/Engestrasse stellt das Planungs-

und Naturschutzamt hingegen unter Anwendung eines kombinierten Verfahrens mit der An-

derung des Baulinienplans Nr. 15 eine Genehmigung in Aussicht.

5. Unter diesen Umständen schlägt das Planungsreferat vor, die 19. Teilrevision auf

den Knoten Klettgauer-YEngestrasse zu beschränken und die beiden anderen Teilgebiete

einstweilen nicht weiter in der Teilrevision zu belassen. Diese Umzonungen können zu ei-

nern späteren Zeitpunkt als neue Teilrevision oder als Bestandteil einer Totalrevision wieder

aufgenommen werden. Eine Fortsetzung des Verfahrens auf Zonenplanänderung für diese

Bereiche trotz der negativ ausgefallenen Vorprüfung macht demgegenüber keinen Sinn.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Zonenplanänderungen an der Schaffhauserstrasse betreffend der Grundstücke
GB Neuhausen am Rheinfall Nrn. 720, 1479 und 1499 von der Freihaltezone in die
Wohnzone 4 (W4) sowie an der Badischen Bahnhofstrasse betreffend des Grund-
Stücks GB Neuhausen am Rheinfall Nr. 3528 vom Bahnareal in eine Wohn- und
Gewerbezone werden aus der 19. Teilrevision des Zonenplans herausgenommen.

2. Die Zonenplanänderung an der Klettgauer-/ Engestrasse betreffend der Grundstü-
cke GB Neuhausen am Rheinfall Nrn. 1351 (Flächenabtausch) wird bestätigt und
im Rahmen eines kombinierten Verfahrens mit einer Änderung der Baulinienplans
Nr. 15 weitergeführt.

3. Das Planungsreferat wird beauftragt, die notwendigen Unterlagen für die 19. Teilre-
vision des Zonenplans sowie die damit verbundene Änderung des Baulinienplans
Nr. 15 auszuarbeiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung des Einwen-
dungsverfahrens vorzulegen.

4. Mitteilung an:

Finanzreferent Dino Tamagni
Sozialreferentin Franziska Brenn
Heimreferent Christian Di Ronco
Schulreferent Ruedi Meier
Leiter Hochbau Patrick de Quervain
Sachbearbeiter Raumplanung Thomas Felzmann (Akten)
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sowie mit Kopie Vorprüfungsbericht 19. Teilrevision vom 18. Mai 2020 an

Renato Crescenti, CS Hörne AG, Vogelherdweg 4, 9410 Heiden
Andre Fröhlich, Novaron Architekten AG, Dennlerstrasse 4, 8048 Zürich
Wolfgang Wenk, Bundeseisenbahnvermögen, Schwarzwaldallee 200, 4016
Basel

NAMENS DES GEMEINDERATES:
Der Präsident: Die Schreiberin:

/-:<->



Gemeinderat Neuhausen am Rheinfall
Protokollauszug vom 24. November 2020

Sitzung Nr. 53

Betrifft: Planungsreferat;
19. Teilrevjsion des Zonenplans GB Nr. 1351 und 1140 und 1. Änderung
des Baulinienplans Nr. 15 (kombiniertes Verfahren)
2.Lesung

1. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Juli 2020 hat der Gemeinderat die Fortfüh-

rung der 19. Teilrevision des Zonenplans für das Gebiet an der Klettgauer-/Engestrasse

betreffend der Grundstücke GB Neuhausen am Rheinfall Nrn. 1351 und 1140 bestätigt. Das

Planungsreferat wurde beauftragt, die notwendigen Unterlagen für das kombinierte Verfah-

ren bestehend aus der 19. Teilrevision des Zonenplans sowie der 1. Änderung des Baulini-

enplans Nr. 15 auszuarbeiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Das Planungsreferat hat die Unterlagen für die 19. Teilrevision und die 1. Ände-

rung des Baulinienplans überarbeitet. Hierbei wurden die im Vorprüfungsbericht aufgeführ-

ten Punkte des Planungs- und Naturschutzamts im Planungsbericht berücksichtigt und an-

gepasst (vgl. Vorprüfungsbericht, 19. Teilrevision des Zonenplans, Planungs- und Natur-

schutzamt, 18. Mai 2020).

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die 19. Zonenplanänderung an der Klettgauer-/Engestrasse betreffend der Grund-
stücke GB Neuhausen am Rheinfall Nrn. 1351 und 1140 (Flächenabtausch) sowie
die 1. Änderung des Baulinienplans Nr. 15 betreffend des Grundstücks GB Neuhau-
sen am Rheinfall Nr. 1351 werden im kombinierten Verfahren gemäss der beilie-
genden Unterlagen (Situationsplan 19. Teilrevision Zonenplan und Situationsplan
1. Änderung Baulinienplan - Engestrasse / Klettgauerstrasse sowie Planungsbericht
vom 10. November 2020) gutgeheissen.

2. Das Planungsreferat wird beauftragt, die Auflageverfahren gemäss Art. 1 1 (Verfah-
ren Teilrevision Zonenplan) sowie Art. 15 i.V.m. Art. 14 (Verfahren Änderung Bauli-
nienplan.) des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im
Kanton Schaffhausen vom 1. Dezember 1997 (Baugesetz; SHR 700.100) einzulei-
ten.
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3. Mitteilung an:

Leiter Hochbau Patrick de Quervain
Sachbearbeiter Raumplanung Thomas Felzmann (Akten)
Andre Fröhlich, Novaron Architekten AG, Dennlerstrasse 4, 8048 Zürich

NAMENS DES GEMEINDERATES:
Der Präsident: Die Schreiberin:
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